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Betr.: Anfrage wegen Doppelwohnsitzbestätigungen 

Personen, die im Besitz einer Doppelwohnsitzbestätigung sind, dürfen diese bis zum 

Ende der Gültigkeitsdauer weitetverwenden und haben gemäß FSG nach deren 

Ablauf sechs Monate Zeit, eine Osterreichische Lenkberechtigung ·zu erwerben. Je

doch steht es den betreffenden Personen frei, bereits vor Ablauf der Doppelwahn

sitzbestätigung den Antrag auf Erteilung einer Österreichischen Lenkberechtigung zu 

stellen. ln diesem Fall ist die Erteilung nach den Vorschriften des KFG 1967 vorzu

nehmen, weil es sich diesbe;züglich um •anhängige Verfahren· im Sinne des § 41 

Abs. 1 FSG handelt. Wird der Antrag erst innerhalb der 6-Monats.Frist nach Ablauf 

der Doppelwohnsitzbestätigung gestellt, ist die Lenkberechtigung gemäß § 23 Abs. 3 

FSG zu erteilen, d.h. es ist die Ablegung einer praktischen Fahrprüfung erforderlich. 

falls keine Gegenseitigkeit im Sinne des § 9 des FSG-Durchführungsverordnung 

besteht. 
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Wien, am 23. Dezember 1997 

Für den Bundesminister: 

i.V. Dr. Perez 


